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d' Abänderungsantrag 

der Abgeordneten ... J:(~/.~Ef!.., V(QA;crer 
und Freundinnen und Freunde 

zum des Antrags der Abgeordneten August Wöginger, Sigrid Mauerer, BA, Kolleginnen 
und Kollegen 402/A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Garantiegesetz 1977, das Wirtschaftliche 
Eigentümer Registergesetz - WiEReG, das Zivildienstgesetzes 1986, das KMU­
Förderungsgesetz, das Bundesgesetz über die Errichtung eines Härtefallfonds, das 
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, 
das Arbeitsverfassungsgesetz, das Ausländer-beschäftigungsgesetz, das 
Einkommensteuergesetz 1988, das Gebührengesetz 1957, das Finanzstrafgesetz, das 
Alkoholsteuergesetz, das Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz, das 
Schulunterrichtsgesetz f"ür Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge, das 
Schulzeitgesetz 1985, das Schulpflichtgesetz 1985, das Land- und forstwirtschaftliche 
Bundesschulgesetz, das Innovationsstiftung-Bildung-Gesetz, das 
Transparenzdatenbankgesetz 2012, das Telekommunikationsgesetz 2003, das ABBAG­
Gesetz, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das COVID-19-FondsG, die 
Bundesabgabenordnung, das Bundesgesetzes über die personellen Maßnahmen aufgrund 
der Modernisierung der Steuer- und Zollverwaltung, das Bundesgesetz über die Schaffung 
eines Amtes f"ür Betrugsbekämpfung, das AbgabenverwaItungsorganisationsgesetz 2010, 
Artikel 91 des Finanz-Organisationsreformgesetzes, das 
Finanzstrafzusammenarbeitsgesetz, das Sanitätergesetz, das Ge.~undheits- und 
Krankenpflegegesetz, das MTD-Gesetz, das Psychotherapiegesetz, das Arztegesetz 1998, 
das Bundesgesetzes über Krankenanstalten und KuranstaIten, das Medizinproduktegesetz, 
das Arzneimittelgesetz, das Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, das Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes, das Allgemeine Pensionsgesetz, das 
Freiwilligengesetz, das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz 
geändert sowie ein Bundesgesetz, mit dem eine Ermächtigung zur Verf"ügung über 
Bundesvermögen erteilt wird, ein Bundesgesetz über hochschulrechtliche und 
studienförderungsrechtliche Sondervorschriften an Universitäten, Pädagogischen 
Hochschulen, Einrichtungen zur Durchf"ührung von Fachhochschul-Studiengängen und 
Fachhochschulen aufgrund von COVID-19 (COVID-19-Hochschulgesetz - C-HG), ein 
Bundesgesetz über das Inverkehrbringen von Mund-Nasen-Schnellmasken während der 
Corona COVID-19 Pandemie und ein Bundesgesetz über die Errichtung eines COVID-19-
SchulveranstaItungsausfall-Härtefonds (CO VID-19-Sch ulstornofonds-Gesetz) erlassen 
werden (3. COVID-19-Gesetz) 

Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

1. 1n Art. 50 werdenfolgende A·nderungen vorgenommen: 

" 1. ,~s werden folgende Z 1 und 2 eingefügt, die bisherigen Z 1 bis 3 erhalten die Bezeichnung" 3. " bis 
,, 5. 

,, 1. § 1 wirdfolgender Satz angefügt: 

"Darüber hinaus kann geregelt werden, unter welchen bestimmten Voraussetzungen oder Auflagen 
Betriebsstätten oder Arbeitsorte betreten werden dürfen . 

2. § 2 wirdfolgender Satz angefügt: 

"D~über hinaus kann geregelt werden, unter welchen bestimmten Voraussetzungen oder Auflagen jen\ 
bestunmten Orte betreten werden dürfen ." . 
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2. Z 5 (neu) lautet: 

5. Dem § 4 wirdfolgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) §§ I, 2 und § 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxl2020 treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft."" 

Begründung 
Zu Z 1 und 2: 

Das COVID-19-Maßnahmengesetz ermöglicht es derzeit das Betreten von bestimmten Betriebstätten oder 
Arbeitsorten zu untersagen (§ I) sowie das Betreten bestimmter Orte zu untersagen (§ 2). Es besteht jedoch 
keine Möglichkeit, Ausnahmen von Betretungsverboten an bestimmte Voraussetzungen oder Auflagen zu 
knüpfen. Dies erscheint im Hinblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen und die Möglichkeit 
adäquater Sicherheitsmaßnahmen als Reaktion auf diese Entwicklungen unumgänglich. 
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